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als erster Kommentar zum neuen Bundesnaturschutzgesetz ist die 
gegenüber der erstauflage völlig überarbeitete und im umfang we-
sentlich erweiterte zweite auflage des „schumacher/fischer-hüftle“ 
erschienen . Der Kommentar mit interdiziplinärem anspruch ist ge-
genüber der erstauflage von 743 auf 1043 seiten angewachsen, was 
auch der zunehmenden Komplexizität des Naturschutzrechts mit sei-
nen europarechtlichen und völkerrechtlichen Bezügen geschuldet ist . 

zum autorenteam zählen juristische und naturwissenschaftliche 
experten aus den Bereichen Verwaltung, Rechtsprechung und for-
schung, so dass das gesamte spektrum des Naturschutzes vertreten 
ist . Prof. Dr. Detlef Czybulka ist zum autorenteam neu dazu gestoßen, 
seine Bearbeitung gibt dem noch vergleichsweise jungem Gebiet des 
meeresnaturschutzes ein angemessenes Gewicht . 

Der Kommentar enthält zunächst einen abdruck der Gesetzestexte 
des BNatschG, der ffh-Rl und der V-Rl, so dass der Nutzer auch 
auf die mittlerweile unentbehrlichen europäischen Naturschutz-
richtlinien zurückgreifen kann . Die entwicklung des deutschen Na-
turschutzrechts wird in einer kurzen und anschaulichen einführung 
ebenso dargestellt wie die Besonderheiten, die sich aus der durch 
den Verfassungsgesetzgeber veränderten Gesetzgebungskompetenz 
 ergeben . 

inhaltlich besticht die klar gegliederte Kommentierung durch die 
gelungene Verzahnung von naturschutzfachlichen und naturschutz-
rechtlichen aspekten und die gut verständliche Darstellung, die die 
Kommentierung auch für Nichtjuristen zu einer großen hilfe ma-
chen wird . 

Ra Dr . frank Niederstadt,  
hannover, Deutschland

Komplexe themenbereiche wie das artenschutzrecht und das 
Verhältnis von Naturschutzrecht und Bauleitplanung werden sys-
tematisch auf bereitet . selbst eigentlich außerhalb des BNatschG 
liegende fragen, wie die Behandlung der eingriffsregelung im 
Baurecht, werden umfassend dargelegt . Prüfungsschemata und 
spiegelstrichaufzählungen erleichtern die Rechtsanwendung auch 
für denjenigen, der erstmalig mit der materie zu tun hat . Rele-
vante Rechtsvorschriften sind im jeweiligen zusammenhang 
ebenso abgedruckt wie sonstige naturschutzfachlich bedeutsame 
Dokumente . so stellt der beispielhafte abdruck einer Naturschutz-
gebietsverordnung im anhang zu § 23 BNatschG den Praxisbezug 
zur Kommentierung her . unter der Vorschrift des § 31 BNatschG 
findet sich eine umfassende Darstellung der lebensraumschutzbe-
zogenen Vorschriften der ffh-Rl und der V-Rl, die in dieser 
form eine optimale Grundlage für die erarbeitung der Vorschrif-
ten der beiden europäischen Naturschutzrichtlinie bildet . aller-
dings hätte man sich eine entsprechende Darstellung für die arten-
schutzrechtlichen teile der Richtlinien im Kommentar ebenfalls 
gewünscht . Die Bearbeitung des meeresnaturschutzes liefert eine 
ausgezeichnete einführung in diese stark mit dem internationalen 
Recht verschränkte Rechtsmaterie, die nicht nur als Kommen-
tierung sondern auch als fachliche Grundlage für jedermann ge-
eignet ist .

insgesamt sind die ausführlichen naturschutzfachlichen Beiträge 
gut verständlich formuliert und helfen, die Bedeutung der Rechts-
vorschriften naturschutzrechtlich richtig einzuordnen . abweichen-
des landesrecht ist, soweit es auf der neuen Rechtsgrundlage schon 
erlassen wurde, eingearbeitet . umfangreiche Rechtsprechungs- und 
literaturhinweise sowie das ausführliche stichwortverzeichnis . run-
den das Werk ab . 

hervorzuheben ist ferner, dass viele texte über eine bloße Kom-
mentierung von Paragrafen hinausgehen und sozusagen über lehr-
buchqualität verfügen . Da ein lehrbauch für das aktuelle Natur-
schutzrecht zur zeit nicht auf dem markt ist, erscheint der Kommentar 
auch für diesen zweck geeignet . 

insgesamt ein rundum empfehlenswertes Werk, bei dem es sich um 
keinen zufall handeln dürfte, dass ein durchgesehener Nachdruck 
der auflage ansteht . 

und der umgebenden lebensräume durch Baumaßnahmen 
 verhindern .

[100] Dieses schutzsystem gegenüber städtebaulichen Be-
einträchtigungen erscheint grundsätzlich ausreichend . es 
war aber bei ablauf der frist der mit Gründen versehenen 
stellungnahme, dem 6 . 8 . 2008, noch unvollständig . Die 
französische Regierung teilte am 7 . 8 . 2008 mit, dass eine 
zaP noch nicht anerkannt sei und auch die anforderungen 
an Vorhaben im Wiederbesiedelungsgebiet und an die Pla-
nung der Gemeinden im historischen Verbreitungsgebiet 
des feldhamsters noch nicht beschlossen waren . 43

[101] Ohne diese maßnahmen war nicht gewährleistet, 
dass die gesetzlichen schutzbestimmungen für den feld-
hamster systematisch durchgesetzt würden . eine solche 
systematische Durchsetzung ist jedoch angesichts seines 
schlechten erhaltungszustands geboten .

[102] Daher hat frankreich auch dadurch gegen seine 
Verpflichtungen aus art . 12 abs . 1 Buchst . d der habitat-
richtlinie verstoßen, dass die kohärenten und koordinierten 
vorbeugenden maßnahmen zum schutz des feldhamsters 
gegenüber Beeinträchtigungen durch städtebauliche Vor-
haben zum maßgeblichen zeitpunkt noch unvollständig 
waren .

V – Zu den Kosten

…

VI – Ergebnis

[104] ich schlage dem Gerichtshof daher vor, wie folgt zu 
entscheiden:

1 . Die französische Republik hat dadurch gegen ihre 
Verpflichtungen aus art . 12 abs . 1 Buchst . d der Richtlinie 
92/43/eWG zur erhaltung der natürlichen lebensräume 
sowie der wild lebenden tiere und Pflanzen verstoßen,
•	 dass	die	ergriffenen	Agrarumweltmaßnahmen	zuguns-

ten des feldhamsters (cricetus cricetus) nur 60 % der 
von dieser art besiedelten flächen erfassen und nicht 
auf Vorkommen außerhalb der prioritären aktions-
zonen sowie des Wiederbesiedelungsgebiets angewandt 
werden;

•	 dass	die	ergriffenen	Agrarumweltmaßnahmen	zuguns-
ten des feldhamsters nicht ausreichen, damit sich dau-
erhaft lebensfähige Populationen entwickeln; und

•	 dass	 die	 kohärenten	 und	 koordinierten	 vorbeugenden	
maßnahmen zum schutz des feldhamsters gegenüber 
Beeinträchtigungen durch städtebauliche Vorhaben zum 
maßgeblichen zeitpunkt noch unvollständig waren .

2 . Die französische Republik trägt die Kosten des 
 Verfahrens .
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42) siehe oben, Nr . 50 .
43) anlage 6 zur Klageschrift, Blatt 91 .


